
 
 

Liebe Eingeschriebene,  

liebe Kolleginnen und Kollegen! 

In diesen Tagen fragen viele Bedienstete bei uns nach was mit dem Personal 
passiert, welches kein Smart Working oder andere agilen Arbeitsmodelle 
beanspruchen kann und die Urlaubstage aufgebraucht hat. Diese Frage findet im 
Absatz 3 des Art. 87 des Gesetzesdekretes 18/20 „Cura Italia“ eine Antwort. Dieser 
sieht vor, dass die Bediensteten die kein Smart Working beanspruchen können und 
alle im Kollektivvertrag vorgesehenen Freistellungen aufgebraucht hat, darf zu Hause 
bleiben und die Abwesenheit wird als gesetzlich anerkannte und geleistete 
Arbeitszeit betrachtet.  

Hinsichtlich der Auslegung dieser Norm hat sich das Ministerium für öffentliche 
Funktion in Rom (siehe Anlage) geäußert, welches in einem eigenen Schreiben an 
die Generaldirektion der Autonomen Provinz Bozen klar gestellt hat, dass als 
Resturlaub nur jene nicht gebrauchten Urlaubstage für das Jahr 2018 und 2019 
gemeint sind und nicht die im Jahr 2020 angereiften Urlaubstage!  

Somit ist die aktuelle praktizierte aufgezwungene Beurlaubung 
durch die lokale Öffentliche Verwaltung der Autonomen Provinz 
Bozen – Südtirol bezüglich Beanspruchung ordentlicher Urlaub für 
2020 ungesetzlich! 

Aufgrund dieser Prämisse sind die möglichen Formen der Freistellungen, zusätzlich 
zu den zusätzlichen 15 Tagen der freiwilligen Elternzeit, folgende: 

- Ordentlicher Urlaub 2018/2019, d.h. Resturlaub; 
- Sonderurlaub 
- Bezahlter Sonderurlaub. 

Nach Beanspruchung all dieser Freistellungen, kann „die Verwaltung das Personal 
begründet vom Dienst befreien!“. 

„Der Zeitraum dieser Freistellung wird in jeder Hinsicht als geleistete 
Arbeitszeit anerkannt und muss mit voller Entlohnung erfolgen!“ 

 

Bozen, am 24. April 2020 

 

Anlage:  

Schreiben des Präsidiums des Ministerrates – Inspektorat für die öffentliche Funktion 
DFP-0029258-P-20/04/2020 

 


